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B3.2. Schulgelände  

o 3.2.1 Sind Zu- und Ausgänge von Schulgrundstücken gegen unmittelbares Hineinlaufen in den Straßenverkehr gesichert? 

 

Erläuterung Weitere Informationen 

Ausgänge von Schulgrundstücken sind so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler nicht direkt in den Straßenverkehr hineinlaufen 
können. 

 

Die sichere Gestaltung der Ausgänge von Schulgrundstücken an verkehrsreichen Straßen wird erreicht z.B. durch 

 Geländer zwischen Schulgrundstück und Fahrbahn, 

 Pflanzstreifen. 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.2 Sind Parkflächen und Fahr- und Haltebereiche von Schulbussen deutlich von Fußweg und Aufenthaltsbereich getrennt, so dass weder  

Schüler noch Aufsichtführende Lehrkräfte gefährdet werden? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Haltestellen für Busse: 

 Haltestellen für Busse auf Schulgrundstücken sind so anzulegen, dass Schülerinnen und Schüler durch fahrende Busse und 
andere Fahrzeuge nicht gefährdet werden können. 

 Es müssen ausreichend bemessene Wartebereiche vorhanden sein. 

 Das wird erreicht, wenn Haltestellen für Busse auf Schulgrundstücken deutlich von Pausenhofflächen getrennt und so gestaltet 
sind, dass Schülerinnen und Schüler die Busse, ohne die Fahrspur überqueren zu müssen, erreichen können. 

 Die Wartebereiche auf Schulgrundstücken sind ausreichend bemessen, wenn pro wartender Schülerin/wartenden Schüler 0,5 
m2 zur Verfügung stehen. 

Aufenthaltsbereiche/Spielbereiche: 

 Kübel, Behälter, Hydranten, Bänke und ähnliche Gegenstände sowie Kunstobjekte dürfen nicht in Verkehrswegen aufgestellt 
werden.  

 In anderen Aufenthaltsbereichen müssen sie gut erkennbar sein. 

Notwendige Verkehrswege im Freien müssen ausreichend beleuchtet sein: 

 Notwendige Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet, wenn z.B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt 
werden; hierfür sind als Nennbeleuchtungsstärke 5 lx nach DIN 5035-2, Tabelle 2, Ausgabe September 1990, ausreichend. 

Arbeitshilfen 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.3 Ist der Bodenbelag im Bereich des Schulhofes und der Verkehrswege auf dem Schulgelände trittsicher, ohne Stolperstellen, ohne Absätze 

und auch bei Nässe rutschhemmend? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Bodenbeläge von Aufenthaltsbereichen im Freien müssen auch bei Nässe rutschhemmende Eigenschaften besitzen und so beschaf-
fen sein, dass Verletzungen bei Stürzen möglichst vermieden werden. 

Zur Erreichung des Schutzzieles sind Aufenthaltsbereiche am Gebäudeeingang mit festen und rutschhemmenden Bodenbelägen aus-
zustatten, die diese Eigenschaften auch bei Nässe behalten. 

Als Bodenbeläge eignen sich z.B. 

 Asphalt, 

 gesägte Natursteinplatten, 

 nicht scharfkantige Pflasterung, 

 Tennenbeläge. 

Nicht geeignete Bodenbeläge sind z.B. 

 polierte, versiegelte Steinplatten, 

 Waschbeton, 

 scharfkantige Pflasterung, 

 ungebundene Splitt-, Schlacken- oder Grobkiesbeläge. 

Arbeitshilfen 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.4 Werden unvermeidbare Gefahrstellen entsprechend  gekennzeichnet und abgesichert? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Für das Abstellen von Fahrrädern auf dem Schulgelände müssen sichere Einrichtungen und Zugangswege vorgesehen wer-
den. 

Fahrradstellplätze sind sicher ausgeführt, wenn z.B. Fahrradständer aus gerundeten Profilen zusammengesetzt sind.  

Sie sollten getrennt oder am Rande von Pausenhofflächen angeordnet werden. 

Notwendige Rampen zu Fahrradstellplätzen dürfen höchstens eine Neigung von 25 % aufweisen. Bei einer Neigung > 10 % sind zu-
sätzlich Gehstufen vorzusehen. 

Unvermeidbare Gefahrstellen 

Nicht vermeidbare Einzelstufen müssen deutlich erkennbar sein. 

Die Unterscheidung von angrenzenden Verkehrsflächen kann erreicht werden durch: 

 kontrastierende Farben, 

 andere Materialstruktur, 

 Beleuchtung der Stufe. 

Arbeitshilfen 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.5 Wird die erforderliche Breite von Verkehrswegen eingehalten  und nicht durch Kübel, Behälter, Hydranten, Bänke u. ä. eingeengt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Haltestellen für Busse: 

 Haltestellen für Busse auf Schulgrundstücken sind so anzulegen, dass Schülerinnen und Schüler durch fahrende Busse und 
andere Fahrzeuge nicht gefährdet werden können. 

 Es müssen ausreichend bemessene Wartebereiche vorhanden sein. 

 Das wird erreicht, wenn Haltestellen für Busse auf Schulgrundstücken deutlich von Pausenhofflächen getrennt und so gestaltet 
sind, dass Schülerinnen und Schüler die Busse, ohne die Fahrspur überqueren zu müssen, erreichen können. 

 Die Wartebereiche auf Schulgrundstücken sind ausreichend bemessen, wenn pro wartender Schülerin/wartenden Schüler 0,5 
m2 zur Verfügung stehen. 

Aufenthaltsbereiche/Spielbereiche: 

 Kübel, Behälter, Hydranten, Bänke und ähnliche Gegenstände sowie Kunstobjekte dürfen nicht in Verkehrswegen aufgestellt 
werden.  

 In anderen Aufenthaltsbereichen müssen sie gut erkennbar sein. 

Notwendige Verkehrswege im Freien müssen ausreichend beleuchtet sein: 

 Notwendige Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet, wenn z.B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt 
werden; hierfür sind als Nennbeleuchtungsstärke 5 lx nach DIN 5035-2, Tabelle 2, Ausgabe September 1990, ausreichend. 

Arbeitshilfen 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.6 Befinden sich die Stellflächen für Fahrzeuge außerhalb von Pausenbereichen? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Haltestellen für Busse: 

 Haltestellen für Busse auf Schulgrundstücken sind so anzulegen, dass Schülerinnen und Schüler durch fahrende Busse und 
andere Fahrzeuge nicht gefährdet werden können. 

 Es müssen ausreichend bemessene Wartebereiche vorhanden sein. 

 Das wird erreicht, wenn Haltestellen für Busse auf Schulgrundstücken deutlich von Pausenhofflächen getrennt und so gestaltet 
sind, dass Schülerinnen und Schüler die Busse, ohne die Fahrspur überqueren zu müssen, erreichen können. 

 Die Wartebereiche auf Schulgrundstücken sind ausreichend bemessen, wenn pro wartender Schülerin/wartenden Schüler 0,5 
m2 zur Verfügung stehen. 

Aufenthaltsbereiche/Spielbereiche: 

 Kübel, Behälter, Hydranten, Bänke und ähnliche Gegenstände sowie Kunstobjekte dürfen nicht in Verkehrswegen aufgestellt 
werden.  

 In anderen Aufenthaltsbereichen müssen sie gut erkennbar sein. 

Notwendige Verkehrswege im Freien müssen ausreichend beleuchtet sein: 

 Notwendige Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet, wenn z.B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt 
werden; hierfür sind als Nennbeleuchtungsstärke 5 lx nach DIN 5035-2, Tabelle 2, Ausgabe September 1990, ausreichend. 

Arbeitshilfen 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.7 Wurde bei der Auswahl von Pflanzen in Aufenthaltsbereichen auf mögliche Gesundheitsgefahren geachtet? 

Beachte: Keine Giftpflanzen wie Goldregen, Pfaffenhütchen, Stechpalme, Seidelbast; kein Riesenbärenklau 

Erläuterung Weitere Informationen 

Naturnahe Spielräume (Pflanzen) 

 Sträucher und Bäume strukturieren das Gelände, sie bieten eine Abschirmung, ermöglichen auf kleinstem Raum eine Vielzahl 
von Spielmöglichkeiten (Verstecken, Klettern, Spielmaterial) und Erfahrungsmöglichkeiten (Werden, Wachsen, Absterben).  

 Dies wird durch breite gruppenartige Bepflanzungen mit dicht wachsenden Sträuchern gefördert.  

 Durch unmittelbare körperliche Naturerfahrung begreift sich das Kind als Teil der Umwelt – die grundlegende Voraussetzung 
für die Entwicklung des Umweltbewusstseins. 

 Neben positiven Erlebnissen im Umgang mit Pflanzen sollten Kindern ebenso „unangenehme“ Erfahrungen geboten werden.  

 Brombeeren oder Brennnesseln gehören daher durchaus in das Außengelände einer Schule. Es ist jedoch im Einzelfall zu 
überlegen, welche Pflanzen für die jeweilige Einrichtung passend sind und an welchem Ort ihre Anpflanzung sinnvoll ist. So 
sollten stachelige Pflanzen, wie die Brombeere, nicht unmittelbar an intensiv genutzte Bewegungsbereiche grenzen. 

Grundsätzlich sind folgende Pflanzen nicht einzusetzen: 

 Euonymus europaea (Pfaffenhütchen), Daphne mezereum (Seidelbast), Ilex aquifolium (Stechpalme), Laburnum anagyroides 
(Goldregen). 

 Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass stark ätzende Pflanzen, wie z. B. der Riesenbärenklau (Heracleum mantegaz-
zianum), aus Spielbereichen zu entfernen sind. 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.8 Sind notwendige Verkehrswege ausreichend beleuchtet (mind. 5 lx)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Notwendige Verkehrswege im Freien müssen ausreichend beleuchtet werden können. 

 

Notwendige Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet, wenn z.B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt werden; 

hierfür sind als Nennbeleuchtungsstärke 

5 lx nach DIN 5035-2, Tabelle 2, Ausgabe September 1990, ausreichend. 

Arbeitshilfen 
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3.2 Schulgelände 

o 3.2.9 Sind Spielplatzgeräte sicher gestaltet und funktionssicher aufgestellt? 

Wurden die Geräte vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen überprüft? 

Ist gewährleistet, dass sich Funktionsbereiche der Geräte und Hauptlaufrichtungen der Kinder nicht überschneiden? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Spielplatzgeräte sind so zu gestalten und aufzustellen, dass eine sichere Benutzung möglich ist. Diese Forderung gilt selbstverständ-
lich auch für Kunstobjekte in Aufenthaltsbereichen, die zum Klettern und Spielen geeignet sind.  

Spielplatzgeräte sind immer dann als sicher anzusehen, wenn sie nach den geltenden Vorschriften hergestellt wurden. 

So müssen Spielplatzgeräte, die nach September 1998 in Verkehr gebracht wurden, den Vorgaben der DIN EN 1176, Teile 1- 7 
„Spielplatzgeräte “, und hinsichtlich des Fallschutzes der DIN EN 1177 Stoßdämpfende Spielplatzböden, entsprechen. 

Spielplatzgeräte, die vor September 1998 beschafft wurden, dürfen auch weiterhin genutzt werden. Für diese Spielplatzgeräte gilt die 
DIN 7926 „Spielgeräte“. Die nach der DIN EN 1176 geforderte regelmäßige Prüfung sollte auch bei den Spielplatzgeräten nach DIN 
7926 durchgeführt werden. 

Die Normenkonformität sollte der Besteller bzw. Auftraggeber immer mit in der Ausschreibung aufnehmen und durch den Hersteller 
oder Lieferanten (den sog. In-Verkehrbringer) bestätigen lassen. 

Inspektionen (auch Wartungsarbeiten) sollten nach den Anleitungen der Hersteller durchgeführt werden. 

Vorzusehen sind: 

Sichtkontrollen 

 Je nach Beanspruchung oder Gefährdung (z. B. als Folge von Vandalismus): täglich, wöchentlich (z. B. durch Erzieherin, 
Lehrkräfte, Hausmeister). 

Funktionskontrollen 

 Prüfung von Funktion und Stabilität: alle 1 bis 3 Monate (z. B. durch Hausmeister, befähigte Person) 

Jährliche Kontrollen 

 Kontrolle auf Verschleiß, Verrottung usw.: Vorzugsweise zu Beginn der Spielsaison durch eine befähigte Person. Stand-
pfosten an Einmastgeräten sind häufiger auf Schäden zu kontrollieren. 

Arbeitshilfen 

Prüfpflichtige Anlagen und Einrichtungen in 
Schulen 
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B3.2 Schulgelände  

o 3.2.10 Werden Freiflächen und Spielplatzgeräte vor jeder Benutzung augenscheinlich auf Unfallgefahren überprüft? 

Werden Spielplätze regelmäßig gewartet und wiederkehrend einer jährlichen Hauptinspektion durch eine befähigte Person unterzogen (Prüfnach-
weis empfohlen)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Spielplatzgeräte sind so zu gestalten und aufzustellen, dass eine sichere Benutzung möglich ist. Diese Forderung gilt selbstverständ-
lich auch für Kunstobjekte in Aufenthaltsbereichen, die zum Klettern und Spielen geeignet sind.  

Spielplatzgeräte sind immer dann als sicher anzusehen, wenn sie nach den geltenden Vorschriften hergestellt wurden.  

So müssen Spielplatzgeräte, die nach September 1998 in Verkehr gebracht wurden, den Vorgaben der DIN EN 1176, Teile 1- 7 
„Spielplatzgeräte “, und hinsichtlich des Fallschutzes der DIN EN 1177 Stoßdämpfende Spielplatzböden, entsprechen. 

Spielplatzgeräte, die vor September 1998 beschafft wurden, dürfen auch weiterhin genutzt werden. Für diese Spielplatzgeräte gilt die 
DIN 7926 „Spielgeräte“. Die nach der DIN EN 1176 geforderte regelmäßige Prüfung sollte auch bei den Spielplatzgeräten nach DIN 
7926 durchgeführt werden. 

Die Normenkonformität sollte der Besteller bzw. Auftraggeber immer mit in der Ausschreibung aufnehmen und durch den Hersteller 
oder Lieferanten (den sog. In-Verkehrbringer) bestätigen lassen. 

Inspektionen (auch Wartungsarbeiten) sollten nach den Anleitungen der Hersteller durchgeführt werden. 

Vorzusehen sind: 

Sichtkontrollen 

 Je nach Beanspruchung oder Gefährdung (z. B. als Folge von Vandalismus): täglich, wöchentlich (z. B. durch Erzieherin, 
Lehrkräfte, Hausmeister). 

Funktionskontrollen 

 Prüfung von Funktion und Stabilität: alle 1 bis 3 Monate (z. B. durch Hausmeister, befähigte Person) 

Jährliche Kontrollen 

 Kontrolle auf Verschleiß, Verrottung usw.: Vorzugsweise zu Beginn der Spielsaison durch eine befähigte Person. Stand-
pfosten an Einmastgeräten sind häufiger auf Schäden zu kontrollieren. 

Arbeitshilfen 

Prüfpflichtige Anlagen und Einrichtungen in 
Schulen 
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B3.2 Schulgelände 

o 3.2.11 Werden betriebstechnische Anlagen gemäß bestehender Prüffristen von Sachverständigen überprüft? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Pflicht zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel ergibt sich aus der Unfallverhütungsvorschrift DGUV 
Vorschrift 3/4. 

 

Begriffsdefinition:  

 Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben 
und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die 
vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden. Dazu gehören z.B. die fest 
installierten Steckdosen und Lampen, Kühlschränke, Ständerbohrmaschinen, Kreissägen usw..  

 Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem 
Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. Dazu gehören 
z.B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Handbohrmaschinen, Lötkolben usw..  

 

Prüffristen  

 Für ortsfeste elektrische Betriebsmittel gilt eine Prüffrist von 4 Jahren.  

 Für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel an Schulen gilt eine Prüffrist von einem Jahr. 

Arbeitshilfen 
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B3.2 Schulgebäude  

o 3.2.12 Beträgt die Durchgangsbreite von Eingängen/Fluren, die als Rettungswege dienen, mind. 2 m (bei mehr als 300  Personen: mind. 1 m je 150 

Personen)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Breite der Rettungswege 

Die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwen-
digen Treppen muss mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener Benutzer betragen. Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m 
zulässig.  

Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhanden sein bei: 

 Ausgängen von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen 0,90 m 

 notwendigen Fluren 1,50 m 

 notwendigen Treppen 1,20 m. 

Die erforderliche nutzbare Breite der notwendigen Flure und notwendigen Treppen darf durch offenstehende Türen, Einbauten oder 
Einrichtungen nicht eingeengt werden. 

Ausgänge zu notwendigen Fluren dürfen nicht breiter sein als der notwendige Flur. 

Ausgänge zu notwendigen Treppenräumen dürfen nicht breiter sein als die notwendige Treppe.  

Ausgänge aus notwendigen Treppenräumen müssen mindestens so breit sein wie die notwendige Treppe.  

An den Ausgängen zu notwendigen Treppenräumen oder ins Freie müssen Sicherheitszeichen angebracht sein. 
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B3.2 Schulgebäude  

o 3.2.13 Haben Treppen an beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden? 

Ist der innere Handlauf über die Treppenabsätze fortgeführt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

An Treppen und Rampen sind an beiden Seiten Handläufe anzubringen, die im gesamten Verlauf für Schülerinnen und Schüler siche-
ren Halt bieten und an denen ein Hängenbleiben ausgeschlossen ist. 
 
Dies wird erreicht, wenn z.B. die Handläufe keine freien Enden haben und die inneren Handläufe über die Treppenabsätze fortgeführt 
werden. 
Handläufe bieten einen sicheren Halt, wenn sie z.B. 
 

 für den jeweiligen Benutzerkreis gut erreichbar sind 
und 

 leicht umfasst werden können. 
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B3.2 Schulgebäude  

o 3.2.14 Ist die Beleuchtungsstärke ausreichend (Flure mind. 100 lx, Treppen mind. 150 lx)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Wahrnehmung von Treppen und besonders die Erkennbarkeit der Stufen ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Sicherheit auf 
Treppen.  

Hierbei ist eine gute Allgemeinbeleuchtung erforderlich, die die Treppenstufen räumlich hervorhebt. 

In der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.4 „Beleuchtung“, sowie in der DIN EN 12 464 „Beleuchtung von Arbeitsstätten“, Teil 1 „Arbeits-
stätten in Innenräumen werden als Nennbeleuchtungsstärke mindestens 150 Lux genannt 

Die Wahrnehmung speziell der Stufenkante ist erforderlich, um Stolpern, Abrutschen und Umknicken an der Kante zu vermeiden. Dazu 
haben sich folgende Möglichkeiten bewährt: 

 farblich unterschiedliche Gestaltung von Tritt- und Setzstufe; 

 Stufenkanten, die sich kontrastreich vom übrigen Stufenbelag absetzen; 

 grober Oberflächenschliff der Kante bei Natur- und Betonwerksteinstufen, profilierte Formfliesen als Kante bei Fliesenbelägen; 

 farblich abgesetzte Kantenprofile bei elastischen Bodenbelägen. 

Die Wahrnehmung des Handlaufs und damit seine Benutzung kann durch farbliches Absetzen von seiner Umgebung oder integrierte 
Beleuchtung (kann gleichzeitig als Sicherheitsleitsystem dienen) erheblich gefördert werden.. 
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B3.2 Schulgebäude  

o 3.2.15 Sind nicht vermeidbare Einzelstufen deutlich erkennbar (z. B. kontrastierende Bodenbeläge, besondere Beleuchtung? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Wahrnehmung von Treppen und besonders die Erkennbarkeit der Stufen ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Sicherheit auf 
Treppen.  

Hierbei ist eine gute Allgemeinbeleuchtung erforderlich, die die Treppenstufen räumlich hervorhebt. 

In der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.4 „Beleuchtung“, sowie in der DIN EN 12 464 „Beleuchtung von Arbeitsstätten“, Teil 1 „Arbeits-
stätten in Innenräumen werden als Nennbeleuchtungsstärke mindestens 150 Lux genannt 

Die Wahrnehmung speziell der Stufenkante ist erforderlich, um Stolpern, Abrutschen und Umknicken an der Kante zu vermeiden. Dazu 
haben sich folgende Möglichkeiten bewährt: 

 farblich unterschiedliche Gestaltung von Tritt- und Setzstufe; 

 Stufenkanten, die sich kontrastreich vom übrigen Stufenbelag absetzen; 

 grober Oberflächenschliff der Kante bei Natur- und Betonwerksteinstufen, profilierte Formfliesen als Kante bei Fliesenbelägen; 

 farblich abgesetzte Kantenprofile bei elastischen Bodenbelägen. 

Die Wahrnehmung des Handlaufs und damit seine Benutzung kann durch farbliches Absetzen von seiner Umgebung oder integrierte 
Beleuchtung (kann gleichzeitig als Sicherheitsleitsystem dienen) erheblich gefördert werden. 
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B3.2 Schulgebäude 

o 3.2.16 Sind Bereiche unter Podesten und Treppenläufen mit weniger als 2 m Durchgangshöhe innerhalb von Aufenthaltsbereichen abgegrenzt (z. B. 

durch Gitter, Vitrinen, Pflanzen)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Offene Bereiche unter Podesten und Treppenläufen mit weniger als 2 m Durchgangshöhe sind in Aufenthaltsbereichen so zu sichern, 
dass Verletzungsgefahren durch unbeabsichtigtes Unterlaufen vermieden werden.  

Zur Abgrenzung eignen sich z. B. Einrichtungsgegenstände, Absperrungen oder vorgelagerte Sitzbänke.  

Häufig handelt es sich bei diesen Bereichen um Flucht- und Rettungswege.  

Die Einrichtungsgegenstände können dann eine nicht zulässige Brandlast darstellen. Deshalb sind vor dem Aufstellen von Einrich-
tungsgegenständen zur Sicherung dieser Bereiche in jedem Fall die Anforderungen des Brandschutzes zu beachten und die Material-
wahl ist dann gegebenenfalls mit der zuständigen Stelle abzustimmen.  
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B3.2 Schulgebäude 

o 3.2.17 Haben Absturzsicherungen (Geländer, Umwehrungen,  Brüstungen) folgende Höhen:  

 Mindesthöhe 1,00 m 

 bei Absturzhöhen über 12 m generell 1,10 m 

 bei Neubau und Rekonstruktion ab Jahr 2000 generell 1,10 m - unabhängig von der Absturzhöhe? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Bei Absturzgefahr müssen Bereiche gesichert werden, falls sich Personen dort aufhalten können bzw. dürfen.  

In Schulen besteht eine derartige Absturzgefahr ab einem Höhenunterschied von mehr als 30 cm.  

Liegt die Absturzhöhe zwischen mehr als 30 cm und höchstens 1 m, sind folgende Schutzmaßnahmen ausreichend: 

 Pflanzstreifen und –tröge 

 Bänke 

 deutliche und dauerhafte Kennzeichnung oder Markierung 

Beträgt die Absturzhöhe mehr als 1 m, sind Umwehrungen mit einer Mindesthöhe von 1 m erforderlich. Dieses Höhenmaß ergibt sich 
durch die Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“  

Nach der Muster- Schulbaurichtlinie des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist in Schulneubau-
ten grundsätzlich eine Absturzsicherung von 1,10 m Höhe erforderlich. 

Für Schulneubauten gilt daher eine Brüstungs- bzw. Umwehrungshöhe von 1,10 m an Treppen und Treppenpodesten. 
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B3.2 Schulgebäude  

o 3.2.18 Werden die gleithemmenden Eigenschaften des Bodens durch geeignete Reinigungsverfahren gewahrt? 

Werden stark begangene Verkehrswege in erforderlichen Zeitabständen gereinigt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Rutschhemmende Wirkung eines Bodenbelages ergibt sich im Wesentlichen durch die Oberflächenstruktur (Rauigkeit der Ober- 
fläche). Eine stärkere Rauigkeit der Oberfläche erschwert jedoch oft die Reinigung. 

Böden müssen jedoch dauerhaft leicht zu reinigen sein, deshalb sollten Fußbodenbeläge auch unter diesem Aspekt und unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Verschmutzung ausgewählt werden. 

Wichtig ist, dass eine leichte Reinigung der Bodenbeläge durch den Einsatz bewährter Reinigungsverfahren und unter Verwendung 
geeigneter Reinigungsmittel möglich ist und diese auch aus hygienischer Sicht einwandfrei ist. 

Die Angaben der Hersteller sind bei der Auswahl der Reinigungsmittel und -verfahren zu beachten, sodass diese optimal auf den Bo-
denbelag abgestimmt sind.  

Mindestanforderungen an die Reinigung von Böden in Schulgebäuden z. B. zu Reinigungsintervallen enthält die DIN 77400 „Reini-
gungsdienstleistungen – Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung“. 

Messgeräte können vor Ort orientierende Vergleichswerte ermitteln. 

Eine Verbesserung der Rutschfestigkeit wird in der Regel durch eine chemische oder mechanische Oberflächenbehandlung oder 
durch eine Beschichtung erreicht.  
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B3.2 Schulgebäude 

o 3.2.19 Wird die Mindestbreite der Flure nicht durch Mobiliar, Garderoben, Heizkörper, Automaten, Vitrinen o. ä. eingeengt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

In Schulen besteht oft vonseiten der Nutzer der Wunsch, auch Flure und Treppenräume z. B. mit Bildern oder anderen Werken von 
Schüler- innen und Schülern zu gestalten.  

Es ist jedoch zu beachten, ob die dafür genutzten Flure oder Treppenräume im Flucht- und Rettungsfall erforderlich sind dann ist Fol-
gendes zu berücksichtigen: 

 Die genannten Anforderungen an die Flucht- und Rettungswege sind einzuhalten,  

 die allgemeinen Anforderungen an Flure sind zu berücksichtigen,  

 die erforderliche Breite darf durch Einbauten oder Einrichtungen nicht eingeengt werden,  

 die Fluchtwege sind immer freizuhalten, 

 brennbare Materialien dürfen nicht verwendet werden, 

 gegebenenfalls sind Veränderungen mit der zuständigen Bauaufsicht bzw. Brandschutzdienststelle abzustimmen.  

 

Dies trifft auch für die Anordnung von Garderoben zu. 
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